
Drucksache Nr. V-2022-30 

Dezernat I 

Abteilung Planung

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 201 für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden, Gebiet: 
"Gewerbegebiet Kapellenstraße" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - 
Park" (ca. 0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha)

2. Dem Antrag der Stadt Rödermark auf teilweise Befreiung von der Richtlinie zum Flä-
chenausgleich (gem. Punkt 3. Ausnahmen) wird zugestimmt. Das entsprechende 
Formblatt ist Bestandteil dieser Beschlussfassung. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich für die Weißfläche nicht erforderlich ist.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-
rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

Vorg.:
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II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

In der Stadt Rödermark wird bereits seit mehreren Jahren die Gewerbegebietsentwicklung im 
Bereich zwischen der Kapellenstraße sowie dem Rödermarkring (Bundesstraße B 459) auf 
einer im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Weißfläche diskutiert. Das Plangebiet befindet sich 
in verkehrsgünstiger Lage im nördlichen Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Ober-Ro-
den. Im Zuge einer städtebaulichen Entwicklung und Erschließung sollen in diesem Bereich 
nunmehr bedarfsorientiert Gewerbegrundstücke ausgewiesen und die künftige Bebauung so-
mit bis an den Rödermarkring herangeführt werden. Das Planziel des im Parallelverfahren in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes sowie 
die Sicherung der zugehörigen Erschließung auf der Grundlage eines hierfür erstellten städ-
tebaulichen Konzeptes. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennut-
zungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine Änderung 
der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich.

Ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) wurde 
durchgeführt und von der Regionalversammlung Südhessen zugelassen. Mit Beschluss vom 
13.05.2022 wurde die Abweichung vom Ziel Z3.4.2-4 des Regionalplans Südhessen/Regio-
nalen Flächennutzungsplans 2010, wonach die bauleitplanerische Ausweisung von gewerbli-
chen Bauflächen/Gewerbegebieten ausschließlich in den im Plan festgelegten Vorranggebie-
ten Industrie und Gewerbe erfolgen darf, auf der Grundlage des Antrags der Stadt Rödermark 
vom 17. Februar 2022 sowie nach Maßgabe der aufgeführten Nebenbestimmungen zugelas-
sen. 
Die im Zielabweichungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen betreffen ausschließlich 
das nachgelagerte Bebauungsplanverfahren der Stadt Rödermark.

Flächenausgleich: 
Gemäß des Beschlusses Nr. 182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 zur Drucksache Nr. 
IV-2019-70 unter Punkt 6.1. muss ein Flächenausgleich gemäß der 
Flächenausgleichsrichtlinie zur Drucksache Nr. III-2015-26 erfolgen, wenn eine Fläche für die 
Landbewirtschaftung, ein Vorranggebiet für Landwirtschaft, eine Grünfläche, eine Ökologisch 
bedeutsame Flächennutzung oder Wald in eine Wohnbaufläche, eine Gemischte Baufläche, 
eine Gewerbliche Bauflächen, ein Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel oder 
eine Sonderbaufläche umgewandelt wird. Im vorliegenden Fall wird eine Weißfläche, die aus 
rein formalen Gründen von der Genehmigung ausgenommen wurde und für die nach § 4 a 
Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) eine erneute Auslegung und Einholung von 
Stellungnahmen hätte erfolgen müssen (da sie nach der letzten öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfs (Herbst 2009) geändert oder ergänzt worden war), in Gewerbliche Baufläche 
umgewandelt. Eine Abwägung der Fläche hatte demnach bereits bei der Aufstellung des 
RPS/RegFNP 2010 stattgefunden.

Die Stadt Rödermark hat für die ca. 1,4 ha in Anspruch genommenen Grünflächen zusätzlich 
zum Antrag auf Einleitung eines Änderungsverfahrens einen Antrag auf Anwendung der unter 
Punkt 3. vorgesehenen Einzelfallprüfung in der von der Verbandskammer am 29.04.2015 
beschlossenen und gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 11.12.2019 ergänzten 
Richtlinie zum Flächenausgleich gestellt. Für diese (Grün-)Flächenneuinanspruchnahme 
kann, wie im anhängenden Formblatt zur Ausnahme vom Flächenausgleich von der Stadt 
begründet, kein Flächenausgleich geleistet werden. Der in der Richtlinie verankerte 
Fragenkatalog für Ausnahmen wurde nachvollziehbar beantwortet.
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: In der Stadt Rödermark wird bereits seit mehreren Jah-

ren die Gewerbegebietsentwicklung im Bereich zwischen 

der Kapellenstraße sowie dem Rödermarkring (Bundes-

straße B 459) auf einer im RPS/RegFNP 2010 darge-

stellten Weißfläche diskutiert. Im Zuge einer städtebauli-

chen Entwicklung und Erschließung sollen im nördlichen 

Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Ober-Roden 

bedarfsorientiert Gewerbegrundstücke ausgewiesen und 

die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring 

herangeführt werden. 

Flächenausgleich Ausnahme

Gebietsgröße ca. 8,5 ha

Zielabweichung zugelassen

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

06.07.2021

Parallelverfahren   nein   ja, Nr. A 32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“

FFH-Vorprüfung

Vorliegende Gutachten zu Themen:
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2019)

Digitale Orthophotos 2019: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung 

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst eine Fläche von ca. 8,5 ha. 

Das Änderungsgebiet liegt in Rödermark im nördlichen Anschluss an die Ortslage von Ober-
Roden und bildet eine Abrundung des derzeitigen Siedlungsgefüges bis an den Straßenver-
lauf des Rödermarkrings (Bundesstraße B 459). 
Im Westen und Norden verläuft der Rödermarkring (Bundesstraße B 459), im Osten die 
Frankfurter Straße und das Friedhofsgelände, im Süden eine im RPS/RegFNP 2010 darge-
stellte Gewerbliche Baufläche, Bestand und die Kapellenstraße sowie weiter südwestlich die 
Gemeinbedarfsfläche, Bestand der Feuerwehr Ober-Roden.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

In der Stadt Rödermark wird bereits seit mehreren Jahren die Option einer Gewerbegebiets-
entwicklung im Bereich zwischen der Kapellenstraße sowie dem Rödermarkring (Bundes-
straße B 459) diskutiert. Das Plangebiet befindet sich in verkehrsgünstiger Lage im nördli-
chen Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Ober-Roden. Im Zuge einer städtebaulichen 
Entwicklung und Erschließung sollen in diesem Bereich nunmehr bedarfsorientiert Gewerbe-
grundstücke ausgewiesen und die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring her-
angeführt werden. Am 16.02.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Röder-
mark für diesen Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans A32 „Gewerbegebiet Kapellen-
straße“ beschlossen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Sicherung der zugehöri-
gen Erschließung auf der Grundlage eines hierfür erstellten städtebaulichen Konzeptes. Im 
RPS/RegFNP 2010 ist der Bereich des Plangebietes größtenteils als sogenannte Weißfläche 
(rd. 7,1 ha) enthalten, während weitere Teilbereiche als „Grünfläche“ mit den Zweckbestim-
mungen „Friedhof“ und „Park“ (rd. 0,8 ha und rd. 0,6 ha) sowie im Nordosten überlagernd als 
„Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ (0,1 ha) dargestellt sind. Zwar wurde im Zuge 
der Aufstellung des derzeit rechtsgültigen RPS/RegFNP 2010 im Bereich der Weißfläche die 
Darstellung als „Gewerbliche Baufläche“ vorgesehen, jedoch wurde im Verlauf des Planauf-
stellungsverfahrens auf die Ausweisung eines entsprechenden „Vorranggebietes Industrie 
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und Gewerbe“ verzichtet, sodass die raumordnerischen Festlegungen und flächennutzungs-
planbezogenen Darstellungen nicht Gegenstand der Offenlegung des Planentwurfs waren 
und somit keine Rechtskraft erlangt haben. Demnach kann der in Aufstellung befindliche Be-
bauungsplan A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ nicht als gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetz-
buch (BauGB) an die Ziele der Raumordnung angepasst und aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt gelten. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat daher in ihrer 
Sitzung am 06.07.2021 die Beantragung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
planes 2010 sowie die Einreichung eines Antrags auf Abweichung von den Zielen des Regio-
nalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 beschlossen. Das Verfahren 
zur Abweichung von den Zielen der Raumordnung wurde am 13.05.2022 in der Regionalver-
sammlung Südhessen positiv beschlossen. 
Im Änderungsbereich befindet sich die Darstellung einer Fernwasserleitung im Bestand. Die 
Lage dieser Fernwasserleitung ist nicht Gegenstand dieser Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Be-
bauungsplan wie folgt zu ändern:

"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 

A 4. Regionalplanerische Aspekte 

Die Änderungsfläche ist im gültigen Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als „Weißfläche“ und "Grünfläche - Park" und "Grünfläche - 
Friedhof" mit „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" dargestellt bzw. festgelegt. 
Damit sind folgende regionalplanerischen Zielsetzungen verbunden: 
Eine sogenannte Weißfläche ist ein Bereich ohne planerische Aussage. Gemäß der raum-
ordnerischen Zielvorgabe Z3.4.2-4 hat die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und 
Gewerbegebieten innerhalb der dargestellten „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, Be-
stand und Planung“ stattzufinden. Die geplante Ausweisung des Gewerbegebietes außer-
halb eines „Vorranggebiets für Industrie- und Gewerbe“ bzw. innerhalb einer Weißfläche und 
einem Vorranggebiet Siedlung Bestand widerspricht dem genannten Ziel der Raumordnung. 
Das als "Grünfläche - Park" und "Grünfläche - Friedhof" dargestellte Änderungsgebiet liegt 
innerhalb des regionalplanerischen Vorranggebiets Siedlung, das gemäß Ziel Z3.4.1-3 des 
RPS/RegFNP 2010 die im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Wohnbau- und gemischten Bau-
flächen, Sonderbauflächen, Grünflächen, innerörtlicher Flächen für Ver- und Entsorgung, 
Gemeinbedarfsflächen sowie Flächen für Verkehrsanlagen beinhaltet. 
„Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ sind gemäß G6.1.7 zum Schutz des Grund-
wassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht in besonders schützenswerten Bereichen 
der Planungsregion ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit 
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung. 
Die mit der neuen Darstellung im RPS/RegFNP 2010 zum Ausdruck gebrachte Planungsab-
sicht steht somit im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung und Landesplanung, es ist ein 
Zielabweichungsverfahren erforderlich. 
Mit Datum vom 17.02.2022 hat die Stadt Rödermark beim Regierungspräsidium Darmstadt 
einen Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Regionalplans Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6
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Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 8 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) zuguns-
ten eines Gewerbegebietes für den Bereich des Bebauungsplanes A32 „Gewerbegebiet Ka-
pellenstraße“ gestellt. 
Die Regionalversammlung Südhessen hat in ihrer Sitzung am 13.05.2022 die Abweichung 
von den regionalplanerischen Zielsetzungen des Regionalplans Südhessen/Regionaler Flä-
chennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) zugunsten einer gewerblichen Nutzung des Plange-
bietes zugelassen.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Die Verkehrserschließung des Änderungsgebietes erfolgt im südlichen Bereich an die Kapel-
lenstraße und im Nordosten an die Frankfurter Straße. Im weiteren Verlauf besteht über die 
Bundesstraße B 459/Rödermarkring, B 45 und B 486 Anschluss an die Bundesautobahnen 
BAB 661 und BAB 3. 
Eine Verkehrsuntersuchung wird gegenwärtig im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes erstellt.

Derzeit ist die Erschließung der Planfläche durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) nur über die ca. 500 m entfernte Bushaltestelle „Friedhof“ mit der Linie OF-95 
(Rödermark-Urberach - Dietzenbach) gegeben. Die Buslinie hat Anschluss am Bahnhof 
Rödermark-Ober-Roden an die Dreieichbahn (RB-61) und die S-Bahn-Linie S 1. Im nachfol-
genden Bebauungsplanverfahren sind Möglichkeiten der Verbesserung der ÖPNV-Anbin-
dung des Plangebietes zu prüfen.

Entlang der östlich des Änderungsgebietes verlaufenden Frankfurter Straße ist im gültigen 
RPS/RegFNP 2010 eine überörtliche Fahrradroute dargestellt, die das Plangebiet mit dem 
städtischen Radwegenetz verbindet.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte 

Im Plangebiet befinden sich überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen in Form von 
Acker-, Grünland- und Brachflächen, die in Teilbereichen stark durch Gehölzstrukturen ge-
prägt werden. Zudem befindet sich ein artenreicher Graben innerhalb der Fläche. Durch die 
Ebenerdigkeit ergeben sich weiterreichende Blickbeziehungen in alle Himmelsrichtungen. 
Das Gebiet wird durch die Lage entlang der überörtlichen und vielbefahrenen Bundesstraße 
B 459 sowie den Übergang zur angrenzenden freien Landschaft geprägt. 

Der überwiegende Teil des Änderungsbereichs ist im Landschaftsplan des Umlandverban-
des Frankfurt 2000 (LP UVF 2000) als "Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt, mit der tat-
sächlichen Nutzungen "Acker" und "Grünland". Der nordöstliche Bereich zwischen B 
459/Rödermarkring, Frankfurter Straße und Friedhof ist als "Grünflächen und Freizeitnutzung 
- Flächen, die in besonderen Maß der Erholung dienen oder die für diese Zwecke entwickelt 
werden sollen (§ 3 (2) Ziff. 6 HENatG [neu: § 14 bis 16 HAGBNatSchG bzw. § 34 HAGB-
NatSchG] )" dargestellt, mit der tatsächlichen Nutzung "Acker" und "Ruderalflur" überlagert. 
Im Süden an der Kapellenstraße anschließend an die Gewerbliche Baufläche befindet sich 
eine Fläche "Verkehrsgrün, einschließlich Lärmschutzanlagen". Entlang der B 459/Röder-
markring ist ein "Biotopvernetzungselement - Allee (flächenhaft), Baumreihe (flächenhaft)" 
dargestellt. Der von Ost nach West das Gebiet querende Graben ist als "Uferbereich (§ 68 
(1) und (2) HWG [neu: § 23 Hessisches Wassergesetz in Verbindung mit § 38 des Wasser-
haushaltsgesetzes] )" dargestellt. Außerdem befinden sich im Plangebiet noch zwei "Flächen 
mit rechtlichen Bindungen (§ 3 (2) Ziff.1 HENatG [neu: § 29 BNatSchG] ) gemäß Hessi-
schem Naturschutzgesetz": im Südwesten ein "Lebensraum und Landschaftsbestandteile 
gem. § 23 (1) HENatG [neu: § 12 (6) HAGBNatSchG] (die Darstellungen unterliegen der Prü-
fung durch die Naturschutzbehörden im Einzelfall)" und im Nordwesten eine größere "Fläche 
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für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 3 (2) Ziff. 9 HENatG [neu: § 15 BNatSchG und § 
10 HAGBNatSchG] ), Vorschläge des Planungsträgers und Übernahme aus Planentwürfen". 
Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
der Stadt Rödermark wird entlang des vorhandenen Bachlaufs ein ca. 20 m breiter Grünstrei-
fen, der von West nach Ost durch das Gebiet führt, festgesetzt. Innerhalb dieser Grünfläche 
wird der Gewässerverlauf naturnah umgestaltet und die umgebenden Flächen als Uferstau-
densaum und im Übrigen als Extensivgrünland entwickelt. Dieser Grünstreifen dient auch 
dem Mikroklima innerhalb des Gewerbegebiets.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Bei der RPS/RegFNP 2010 im Sommer 2011 hat die Landesregierung aus formalen Grün-
den Flächen von der Genehmigung ausgenommen, für die eine erneute Auslegung und Ein-
holung von Stellungnahmen hätte erfolgen müssen, da sie nach der letzten öffentlichen Aus-
legung des Planentwurfs geändert oder ergänzt worden waren. Sie blieben somit unbeplant 
(sogenannte Weißflächen). Für einen Großteil dieser Flächen wurde ein Sammel-Ergän-
zungsverfahren durchgeführt. Bei der Weißfläche Nr. 44 in Rödermark, Ortsteil Ober-Roden, 
bei der es sich um die geplante Entwicklung eines Gewerbegebietes handelte, hatte die 
Stadt die Planungsvorstellung allerdings nicht bestätigt und deshalb wurde sie nicht ins Sam-
melverfahren aufgenommen. Für diese Weißfläche hat die Stadt Rödermark mit Schreiben 
vom 23.03.2022 die Änderung des RPS/RegFNP 2010 beantragt. 
Im Gemeindedatenblatt des RPS/RegFNP 2010 werden der Stadt Rödermark für die örtliche 
Gewerbeentwicklung insgesamt rd. 20 ha „Gewerbliche Bauflächen Planung“ zugestanden. 
Im Stadtgebiet von Rödermark sind seit dem Jahr 2006 insgesamt rd. 3,3 ha Gewerbliche 
Bauflächen in Anspruch genommen worden. Damit bleibt Rödermark deutlich unter dem re-
gionalplanerisch zugewiesenen Gewerbeflächenkontingent. Zur Zeit stehen der Stadt Röder-
mark außerdem nur ca. 13,2 ha geplante Bauflächen verteilt auf sechs Flächen zur Verfü-
gung. Von diesen sechs Flächen sind vier von Bebauungsplänen überplant und zwei Flä-
chen liegen im Außenbereich gem. § 35 BauGB. 
Mit der ursprünglich vorgesehenen Darstellung als „Gewerbliche Baufläche Planung“ wurde 
insofern bereits die grundsätzliche Eignung der Fläche für eine Gewerbegebietsentwicklung 
beschrieben. Hierbei ist unter anderem hervorzuheben, dass sich das Gebiet in einer ver-
kehrsgünstigen Lage in räumlicher Nähe zum Rödermarkring (B 459), zur Kapellenstraße so-
wie zur Frankfurter Straße befindet und darüber hinaus keine Alternativflächen in der ent-
sprechenden Größenordnung im Stadtgebiet verfügbar sind. Weiterhin befindet sich der Be-
reich der vorgesehenen bedarfsorientierten Gewerbegebietsentwicklung im Norden der Orts-
lage von Ober-Roden, sodass aus städtebaulicher Sicht eine sinnvolle Abrundung des Sied-
lungsgefüges bis an den Rödermarkring (B 459) erfolgen kann. 
Hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Konflikte, vor allem im südlichen Bereich in Rich-
tung der vorhandenen Schulen, erfolgen derzeit schalltechnische Untersuchungen, deren Er-
gebnisse in einem Schallimmissionsgutachten dargelegt und auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung, etwa durch die Festsetzung von sog. Emissionskontingenten für das ge-
plante Gewerbegebiet, zum Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt werden.

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie CEF-
Maßnahmen können die Auswirkungen voraussichtlich minimiert beziehungsweise kompen-
siert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.
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Flächenausgleich: 
Gemäß des Beschlusses Nr. 182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 zur Drucksache Nr. 
IV-2019-70 unter Punkt 6.1. muss ein Flächenausgleich gemäß der Flächenausgleichsrichtli-
nie zur Drucksache Nr. III-2015-26 erfolgen, wenn eine Fläche für die Landbewirtschaftung, 
ein Vorranggebiet für Landwirtschaft, eine Grünfläche, eine Ökologisch bedeutsame Flä-
chennutzung oder Wald in eine Wohnbaufläche, eine Gemischte Baufläche, eine Gewerbli-
che Bauflächen, ein Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel oder eine Sonder-
baufläche umgewandelt wird. 
Im vorliegenden Fall wird eine Weißfläche, die aus rein formalen Gründen von der Genehmi-
gung ausgenommen wurde und für die nach § 4 a Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
eine erneute Auslegung und Einholung von Stellungnahmen hätte erfolgen müssen (da sie 
nach der letzten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs (Herbst 2009) geändert oder er-
gänzt worden war), in Gewerbliche Baufläche umgewandelt. Eine Abwägung der Fläche 
hatte demnach bereits bei der Aufstellung des RPS/RegFNP 2010 stattgefunden.

Die Stadt Rödermark hat für die ca. 1,4 ha in Anspruch genommenen Grünflächen zusätzlich 
zum Antrag auf Einleitung eines Änderungsverfahrens einen Antrag auf Anwendung der un-
ter Punkt 3. vorgesehenen Einzelfallprüfung in der von der Verbandskammer am 29.04.2015 
beschlossenen und gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 11.12.2019 ergänzten 
Richtlinie zum Flächenausgleich gestellt. Für diese (Grün-)Flächenneuinanspruchnahme 
kann, wie im anhängenden Formblatt zur Ausnahme vom Flächenausgleich von der Stadt 
begründet, kein Flächenausgleich geleistet werden. Der in der Richtlinie verankerte Fragen-
katalog für Ausnahmen wurde nachvollziehbar beantwortet.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung

Im Zuge einer städtebaulichen Entwicklung und Erschließung sollen im Bereich zwischen der 
Kapellenstraße und dem Rödermarkring (Bundesstraße B 459) bedarfsorientiert Gewerbe-
grundstücke ausgewiesen und die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring her-
angeführt werden. 
Die Stadt Rödermark hat für diesen Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans A32 „Ge-
werbegebiet Kapellenstraße“ beschlossen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Aus-
weisung eines Gewerbegebietes sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung auf der 
Grundlage eines hierfür erstellten städtebaulichen Konzeptes. Im RPS/RegFNP 2010 ist der 
Bereich des Plangebietes größtenteils als sogenannte Weißfläche (rd. 7,1 ha) enthalten, 
während weitere Teilbereiche als „Grünfläche“ mit den Zweckbestimmungen „Friedhof“ und 
„Park“ (rd. 0,8 ha und rd. 0,6 ha) sowie im Nordosten überlagernd als „Vorbehaltsgebiet für 
den Grundwasserschutz“ (0,1 ha) dargestellt sind. 
Demnach kann der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan A32 „Gewerbegebiet Kapellen-
straße“ nicht als an die Ziele der Raumordnung angepasst und aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt gelten. Die Stadt Rödermark hat daher sowohl einen Antrag auf Abweichung 
von den Zielen des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 ge-
stellt als auch eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 beantragt.

Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Be-
bauungsplan wie folgt zu ändern: 
"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha) 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden
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und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

HAltlBodSchG - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen. (§ 1 HAltlBodSchG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)
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BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Die Flächen des Änderungsgebietes werden überwiegend landwirtschaftlich als Acker und 
Grünland genutzt. Im Norden und Westen sind Gehölz- bzw. Streuobstflächen vorhanden. 
Von West nach Ost durchzieht ein Graben das Plangebiet.

Von der Änderung sind keine Schutzgebiete betroffen.

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 

• keine Altflächen bekannt 

• kein begründeter Verdacht, dass im Gebiet mit dem Auffinden von Bombenblindgän-
gern zu rechnen ist 

• gering versiegelte Fläche (Versiegelungsgrad < 10%) 

• Bodenarten Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem kiesführendem Flusssand 
im Umfeld des Grabens, darüber hinaus Gley-Braunderde aus lössarmem flugsand-
führendem Sand über kiesführendem Flusssand (Pleistozän) 

• Bewertung der Bodenfunktionen für die Planung überwiegend 1 bis 2 

• Nitratrückhaltevermögen und Feldkapazität sehr gering bis gering 

• keine bis sehr geringe Erosionsgefährdung 

• sehr geringe bis geringe Hangrutschungsgefährdung 

• Ackerzahlen zwischen >20 bis <45

Wasser 

• Verlauf eines (namenlosen), teilweise verrohrten Grabens von West nach Ost 

• Mündung einer Spülleitung/Notentlastung einer Fernwasserleitung im Bereich der 
Verrohrung Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen
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• sehr hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers und Grundwasserneu-
bildung

Luft und Klima 

• überwiegend Lage in relevantem Kaltlufteinzugsgebiet gem. Entwurf der Klimaana-
lyse Hessen, mit hoher Empfindlichkeit 

• sehr hohe thermische Wärmebelastung gem. Entwurf der Klimaanalyse Hessen

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• erhöhter Artenreichtum mit Vegetation frischer bis feuchter Standorte im Bereich des 
Grabens 

• Teilbereiche des Grabens können ggfs. als § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter 
Biotoptyp „Röhricht“ angesprochen werden 

• Pflanzenarten magerer Standorte im Bereich der Ackerrandstreifen 

• Wiesenbereiche mit Pflanzenarten magerer Standorte 

• randliche Gehölzbestände am Rödermarkring im Südwesten, im Westen und im 
Nordosten des Plangebietes 

• Vorkommen von Großem Wiesenknopf, Sumpfschafgarbe und einem kleinen Vor-
kommen der Wiesen-Silge auf der Feucht-/Frischwiese südlich des westlichen Gra-
ben-Abschnittes 

• Mit faunistischen Erhebungen wurde bereits begonnen, der Artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag liegt jedoch noch nicht vor. 

• relevante Artengruppen sind Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien sowie Hasel-
maus und Wiesenknopf-Ameisenbläuling, weitere Schmetterlinge, Heuschrecken, 
weitere Säugetiere wie Igel, Reh und Feldhase 

• Vorkommen von Zauneidechsen nachgewiesen

Landschaft 

• Lage im Landschaftsraum Nördliches Messeler Hügelland 

• hohe bis sehr hohe Einsehbarkeit des Geländes 

• Verlauf eines Radweges Kategorie B entlang der Frankfurter Straße 

• Rad- und Fußweg entlang des Rödermarkrings 

• keine Regionalpark- oder Fahrradrouten vorhanden 

• geringer Erholungswert aufgrund des Mangels an öffentlich zugänglichen Grünflä-
chen oder sonstigen attraktiven Freiflächen

Mensch und seine Gesundheit 

• Belastung durch Straßenverkehrslärm entlang des Rödermarkrings von LNight (22-6 
Uhr): >65-70 dB(A), LNight (22-6 Uhr): >60-65 dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >65-70 
dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >60-65 dB(A) 

• derzeit erfolgen schalltechnische Untersuchungen, deren Ergebnisse in einem Schal-
limmissionsgutachten dargelegt und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung be-
rücksichtigt werden. 

• Störfallbetriebe i.S.d. der sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plan-
gebietes nicht bekannt.

Kultur- und sonstige Sachgüter 

• Bodendenkmal (Vorgeschichtliche Siedlung) im Südwesten des Plangebietes 

• Baudenkmal ohne Fernwirkung (Friedhofskreuze, Friedhofskapelle) 

• Verlauf einer regional und überregional bedeutsamen Fernwasserleitung, wobei der 
genaue Verlauf im Rahmen der konkretisierenden Planungen zu ermitteln und mit 
dem Leitungsträger abzustimmen ist. Die Lage dieser Fernwasserleitung ist nicht Ge-
genstand dieses RegFNP-Änderungsverfahrens 
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• Verlauf einer Gashochdruckleitung sowie einer unterirdischen 20-kV-Stromversor-
gungsleitung 

• ca. 50 m nordöstlich des PIangebiets weist der RPS/RegFNP ein "Vorbehaltsgebiet 
oberflächennaher Lagerstätten" für Kiessand aus. Im Falle eines eventuellen künfti-
gen Abbaus sind entsprechendeAuswirkungen (Lärm- und Staubimmissionen) nicht 
auszuschließen 

• Im Plangebiet ist bisher kein Bergbau umgegangen

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen

Auswirkungen der bisherigen Planung

Bei der bisherigen Planung handelt es sich überwiegend um eine sogenannte "Weißfläche". 
Im Verfahren des RPS/RegFNP 2010 wurde diese Fläche von der Genehmigung ausgenom-
men und keine konkrete Planung dargestellt. 
Somit kann zur Auswirkung der bisherigen Planung für diesen Teil des Gebietes keine Aus-
sage getroffen werden. 
Der Flächenanteil im Norden ist aktuell als Grünfläche (Parkanlage bzw. Friedhof) darge-
stellt. Beide Darstellungen wurden bisher nicht umgesetzt, der Bereich wird als Ackerfläche 
genutzt. 
Bei einer Umsetzung der Planung sind gegenüber dem derzeitigen Zustand Auswirkungen in 
Form von geringgradiger Flächenversiegelung und Grünflächengestaltung zu erwarten. Dies 
betrifft in geringem Umfang die Schutzgüter Boden (Beeinträchtigung des natürlichen Bo-
dens) sowie Tiere und Pflanzen (Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen).

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächengestal-
tung im Rahmen der Flächeninanspruchnahme für Gewerbliche Bauflächen folgende Auswir-
kungen zu erwarten:

- dauerhafter Verlust / Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bo-
denfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natürli-
che Ertragsfunktion) durch Versiegelung, Umlagerung, Vermischung, Verdichtung, Rodung, 
Vegetationsänderung. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, KSG, BNatSchG,  
HAltlBodSchG, BauGB dar.

- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- mögliche Grundwasserverschmutzung 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BImSchG, WHG, 
BauGB dar. 
- Die Renaturierung und Neugestaltung des Grabens und seines Umfeldes wirkt sich voraus-
sichtlich positiv auf das Schutzgut Wasser und Biotope/biologische Vielfalt aus. 
- Die ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie die Sicherstellung der Ab-
wasserentsorgung ist seitens der Kommune nachzuweisen.

- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, die für die Frischluftversorgung von Röder-
mark voraussichtlich nicht relevant sind 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG, BNatSchG, 
BauGB dar.

- Verlust und Veränderung sowie Verbesserung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen.



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 24.05.2022 21 von 27

- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- möglicher Verlust von wertvollen Biotopen, Vegetationsflächen- und Funktionsverluste mit 
Zerschneidungs- und Barrierewirkung 
- Im Änderungsgebiet liegt ein Biotop - Graben mit Röhricht -, das nach Prüfung der Unteren 
Naturschutzbehörde ggf. dem gesetzlichen Schutz nach § 30 (2) BNatSchG in Verbindung 
mit § 13 (1) HAGBNatSchG unterliegt. Für die Inanspruchnahme ist ggf. die Zulassung einer 
Ausnahme und eine Realkompensation erforderlich. 
- Vertiefte Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen erfolgen 
im weiteren Verfahren, wenn ein entsprechendes Gutachten im Rahmen des parallelen Be-
bauungsplanverfahrens vorliegt. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG, BauGB dar.

- weithin sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
- Das Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG, BauGB dar.

- Im Rahmen des Bebauungsplans wird ein Schallgutachten erstellt, das die bestehenden 
und zukünftigen Lärmemissionen aufzeigen und bewerten soll. Eine geeignete Lärmkontin-
gentierung soll dafü sorgen, dass für die benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen keine 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte verursacht werden. 
Diese Auswirkungen stellen ggfs. einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, BauGB dar.

- mögliche Beeinträchtigung bzw. Verlust eines Bodendenkmals 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des HAltlBodSchG, HDSchG, 
BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: Flächenver-
luste durch Versiegelung und Überbauung und Verlust von potenziellen Habitaten für ver-
schiedene Tierarten. Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der 
Flächennutzungsplanung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und der auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur 
allgemein möglich. Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflä-
chen selbst untergebracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch 
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bedeutsame Flächennutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen 
Landschaftspläne, sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ih-
rer natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen so-
wie eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung. Hierfür bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten de-
taillierte Maßnahmenplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisie-
rung des Regionalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB"). 
Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie der Kompensation der Bodenfunktionen erst im weiteren Ver-
fahren ergänzt werden.

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

• Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-
serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 

• Minimierung der Neuversiegelung, Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 

• Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-
besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

• Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.
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• Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) und Bodengüte wird die Durchführung einer 
Bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bo-
denkundliche Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 
19639, Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

• Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

• Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen, Beseitigung von Ver-
dichtungen im Unterboden, Wiederherstellung der Bodenstruktur 

• Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-
terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 

• Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-
ausführungen 

• Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 

• Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-
gelter Böden, Ausweisung von Bodenschutzflächen, Ausnahme von Flächen vom 
Baustellenverkehr 

• Vermeidung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien bei der Frei-
flächengestaltung 

• Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz 

• Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 
Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren, siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachpla-
nung, ggfs. mit eigenständigem Bodengutachten, zu leisten. Zu den bevorzugten 
Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, Altablage-
rungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbeseitigung, 
Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde Maßnah-
men, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Aufwertung 
ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. 

• Anlage eines naturnah gestalteten neuen Gewässerverlaufes mit zugehörigen Ufer-
bereichen sowie Störsteinen zur Brechung der Gewässerdynamik und Sicherung der 
Gewässersohle 

• Empfehlung, die Gewässerparzelle und den Randstreifen in kommunaler Hand zu be-
halten 

• Entwicklung eines Uferstaudensaumes auf den umgebenden Flächen entlang des 
Gewässerverlaufs 

• Betreiben der erforderlichen wasserrechtlichen Plangenehmigung parallel zum Bau-
leitplanverfahren, diese muss bis zum Satzungsbeschluss mindestens förmlich in 
Aussicht gestellt sein 

• Sammlung des Niederschlagswassers von Dachflächen in Zisternen oder Regenwas-
sernutzungsanlagen und anschließende Verwertung als Brauchwasser, sofern was-
serwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen 

• Ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser oder direkte Einleitung über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer, wobei auch die 
hydraulische sowie stoffliche Belastung der Rodau mit zu berücksichtigen ist 

• Berücksichtigung der Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden, die mit einem 
hydrogeologischen Gutachten nachzuweisen ist 

• Versickerungsanlagen dürfen nicht zulasten der 10% Gehölzpflanzflächen innerhalb 
der Gewerbegrundstücke gebaut werden 

• Konzept für den Rückhalt von wassergefährdenden Stoffen erarbeiten, so dass z. B. 
bei einem Löscheinsatz oder bei Unfällen mit der Einleitung aus dem Trennsystem 
eine Gewässerverunreinigung (Grund- und oberirdische Gewässer) verhindert wird 
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• Sicherstellung der Wasserversorgung incl. Löschwasser sowie der Abwasserentsor-
gung für das Baugebiet 

• Vermeidung von Schottergärten 

• möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zuneh-
menden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
für den Gebäudebetrieb 

• Fassaden- und Dachbegrünungen 

• Korbweiden sind alle 3-5 Jahre zurückzuschneiden und als Kopfweiden zu entwickeln 

• extensive Pflege der Uferbereiche des Gewässergrabens und Erhalt der vorhande-
nen standortgerechten Gehölze, Anlage eines naturnah gestalteten neuen Gewässer-
verlaufs mit zugehörigen Uferbereichen sowie Störsteinen zur Brechung der Gewäs-
serdynamik und Sicherung der Gewässersohle. Die umgebenden Flächen sind ent-
lang des Gewässerverlaufs als Uferstaudensaum und im Übrigen als Extensivgrün-
land zu entwickeln. 

• Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigem Bewuchs, extensive Grünlandnutzung in den nicht 
überbauten Flächen, dabei eine gesicherte Mindest-Durchgrünung gewährleisten um 
eine Vernetzung und Funktionalität der Ausgleichsflächen zu erzielen 

• Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrünung der Grundstücksfreiflächen und 
Fahrzeugstellplätzen 

• Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-
schützter Vogelarten führen können, sowie Gehölzrückschnitte und -rodungen sind 
auf Zeiträume außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) zu 
beschränken 

• Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen insbesondere nachtaktiver Insekten ist für 
die funktionale Außenbeleuchtung auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybea-
mer, Kugelleuchten oder nicht abgeschirmte Röhren zu verzichten. Es sind Leuchten 
mit LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von weniger als 3.000 K (warmweiße 
Lichtfarbe), die kein Licht über die Horizontale hinausgehend abstrahlen, zu verwen-
den 

• Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig 

• Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung 
ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte Leuchten einzusetzen, die nur 
unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein Licht hori-
zontal oder nach oben abstrahlen 

• Betriebsdauer von künstlicher Beleuchtung ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder 
Bewegungsmelder auf die absolut notwendige Nutzungszeit zu begrenzen 

• Werbebeleuchtungen und Anstrahlungen von Fassaden sind auf das Nötigste zu be-
grenzen 

• Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektieren-
den Glastypen oder transparenten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. 
Vogelschlag) zu vermeiden. Feuchtwiese zumindest teilweise erhalten und zu die-
sem Zweck den zu erhaltenden Wiesenstreifen südlich des Gewässers deutlich zu 
verbreitern 

• Netz von geeigneten Biotopstrukturen zumindest in ausreichend großen Randberei-
chen des Baugebietes (CEF für Zauneidechse) 

• Anbringung von Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse an allen 
geeigneten Gebäudefassaden 

• Festsetzung von Emissionskontingenten für das geplante Gewerbegebiet für die Ta-
ges- und Nachtzeiten / Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 Einhaltung der für 
den östlich angrenzenden Friedhof und die südlich gelegenen Oswald-von-Nelle-
Breuning-Schule geltenden Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) Tagsüber Sofern 
diese Schule, bzw. das westlich angrenzende Sportgeländeüber eine
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Hausmeisterwohnung verfügt, sind für die Nachtzeit Immissionsrichtwerte von 40 
dB(A) nachzuweisen. 

• grelle Farben sind als vollflächige Fassadenfarben unzulässig 

• Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 
werden, ist ein entsprechender Hinweis im Bebauungsplan enthalten, dass bei Erdar-
beiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, 
hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden und Funde 
und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis 
zu einer Entscheidung zu schützen sind.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Die Stadt Rödermark plant die bedarfsorientierte städtebauliche Entwicklung eines größeren 
Gewerbegebietes. Dieses lässt sich aufgrund des Flächenbedarfs und der Anforderungen 
insbesondere an die verkehrliche Erschließung im Innenbereich nicht umsetzen. Dies gilt 
ebenfalls hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die mit einer gewerbli-
chen Nutzung einhergehen. 
Die im vorliegenden Verfahren angestrebte Gewerbegebietsentwicklung kann aus den oben 
genannten Gründen nicht im Innenbereich erfolgen und soll deshalb zu Lasten bislang über-
wiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen umgesetzt werden. 
Die Stadt ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innenbereich einer baulichen 
Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten. Geeig-
nete Alternativflächen für die städtebauliche Entwicklung und Erschließung eines Gewerbe-
gebietes mit vergleichbarer Größe stehen an anderer Stelle im Stadtgebiet für die vorgese-
hene Planung jedoch nicht zur Verfügung.

B 3. Zusätzliche Angaben

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.
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Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

• zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 

• zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-
keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

• zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 

• zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 

Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen können die 
Auswirkungen voraussichtlich minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

• Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 - 4 und 6 herangezogen.



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 24.05.2022 27 von 27

Verzeichnis der verwendeten Quellen

[1] SUP 

[2] Luftbild

[3] Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) für den Bereich des Bebauungsplanes 
A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ in Rödermark Ober-Roden - Langfassung - 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg 

Stand: Februar 2022

[4] Bebauungsplan A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" in Rödermark Ober-Roden 

Begründung mit Umweltbericht und textlichen Festsetzungen 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg 

Stand: November 2021

[5] Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (2000)

[6] Abwägungsergebnisse Bebauungsplan-Vorentwurf




